
 
 

Vorlage Nr. 2014/213 
 

TIEFBAUAMT 
Balingen, 30.09.2014 

 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
 
Technischer Ausschuss  öffentlich am 08.10.2014 Entscheidung 
Ortschaftsrat Weilstetten  öffentlich am 14.10.2014 Kenntnisnahme 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Vergabe von Bauleistungen; 
Umgestaltung des Friedhofs Weilstetten, 2. Bauabschnitt 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag 
 
1. Die Firma Schöppler Gartenbau GmbH aus Meßkirch erhält den Auftrag über die Bauleistung 

in Höhe von 160.069,88 €. 
 
2. Die Gesamtkosten in Höhe von 176.069,88 € werden genehmigt. 
 
3. Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 26.069,88 €wird genehmigt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
 
laufend/Jahr  wie bisher 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig  176.069,88 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2014: 
planmäßig  80.000,00 €- Finanzposition 2.7500.9500.008-0019  
planmäßig (VE) 70.000,00 €- Finanzposition 2.7500.9500.008-0019 
überplanmäßig  26.069,88 €- Finanzposition 2.7500.9500.008-0019 
 
Deckungsvorschlag 
 
Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 26.069,88 € wird gedeckt durch Einsparungen 
der Verpflichtungsermächtigung (VE) bei Finanzposition 2.6300.9510.010-0017 Erschließung 
Käppele. 
 



 
 

Besondere Hinweise 
 
Diesen Haushaltsansatz 2014 übersteigenden Kosten fallen erst 2015 an. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
 
Die geänderte Entwicklungsplanung für den Friedhof Weilstetten wurde in der Sitzungsrunde 
Juli 2014 in den Gremien beraten und beschlossen. 
 
Die vorgesehene Maßnahme umfasst die Erneuerung der Platzfläche um das Friedhofsgebäu-
de herum, den Rundweg beim Friedhofsgebäude und den Rückbau alter Wege. 
 
Die Platzfläche um die Friedhofskapelle wird mit Betonpflaster belegt.  
 
Der Rundweg ist in Asphaltbauweise vorgesehen mit einer Randeinfassung aus Granitgroß-
pflaster. Der neue Treppenaufgang wird mit Sandstein hergestellt.  
 
Aktuell hat sich gezeigt, dass die Wasserversorgung komplett neu trassiert werden muss und 
hierfür zum Teil Vorleistungen notwendig sind.  
 
Als Bauzeit ist Ende Oktober 2014 bis Mitte April 2015 vorgesehen. Näheres wird im Bauvertrag 
vereinbart. 
 
 
Auf dieser Grundlage haben wir die Arbeiten für den 2. Bauabschnitt öffentlich ausgeschrieben. 
Es gingen folgende Angebote ein: 
 
 
1. Firma Schöpper, Meßkirch    160.069,88 € 
2. Firma Hartmann, Straßberg-Kaiseringen   164.204,74 € 
3. Firma Zanger, Hechingen    174.071,32 € 
4. Firma Oberer, Sulz   201.558,96 € 
5. Firma Nagel, Schömberg    208.048,06 € 
6. Firma Werner, Haigerloch    212.632,81 € 
 
 
Die Firma Schöppler Gartenbau GmbH aus Meßkirch hat das wirtschaftlichste Angebot abge-
geben und soll den Zuschlag erhalten. Es entstehen folgende Kosten: 
 
 
Bauleistung Firma Schöppler    160.069,88 € 
Unvorhergesehenes    1.000,00 € 
Baunebenkosten    15.000,00 € 
Gesamtkosten    176.069,88 € 
 
Haushaltsmittel 2014  80.000,00 € 
Verpflichtungsermächtigung (VE)  2015  70.000,00 €  150.000,00 € 
Mehrkosten    26.069,88 € 
 
 
Begründung der Mehrkosten: 
 
1. Es ist eine Erneuerung der Wasserversorgung einschließlich Neutrassierung aufgrund des 

im nächsten bzw. übernächsten Bauabschnitt geplanten Umschlusses vom Pfarrhaus auf 
die öffentliche Wasserversorgung vorgesehen. Dies erfordert ca. 7.000,00 € mehr. 



 
 

 
2. Anstelle der Baustellenüberfahrt über den im Zuge des 1. Bauabschnittes erneuerten Fried-

hofzugangs ist eine Baustellenzufahrt von der Ulmenstraße über unbefestigtes Gelände und 
im weiteren Fortgang unter Mitbenutzung eines vorhandenen Wegs im Friedhof vorgese-
hen. Die Zufahrt muss nach Beendigung der Arbeiten wieder rekultiviert werden. Es entste-
hen Kosten in der Größenordnung von 5.000,00 €. 

 
3. Aus technischen Gründen müssen mehrere Bäume vorgezogen gefällt und acht Bäume neu 

gepflanzt werden. Die Kosten hierfür betragen ca. 8.000,00 €. 
 
4. Die alte Natursteinmauer oberhalb der Friedhofskapelle soll saniert werden. Hierfür sind 

5.000,00 € erforderlich. 
 
 
Diese Maßnahmen waren bei Vorstellung des Entwurfs im Juli 2014 in dieser Form noch nicht 
bekannt. Sie haben sich im Laufe der weiteren Detailplanung als notwendig und sinnvoll erge-
ben.  
 
 
 
 
 
E. Köhler 
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